
 

 
 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
 
 
 
Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 516 „Honsel-Süd“, 
5. Änderung; beschleunigtes Verfahren gemäß (gem.) § 13a Baugesetzbuch (BauGB) in 
Verbindung mit § 4a Absatz (Abs.) 3 BauGB 
 
 
Der Stadtplanungsausschuss der Stadt Lüdenscheid hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
15.04.2026 Folgendes beschlossen: 
 
Beschluss: 
 
I. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 516 „Honsel-Süd“, 5. Änderung nebst beigefügter 

Begründung sowie der Artenschutzprüfung Stufe 1 (ASP I) ist gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
erneut öffentlich auszulegen. Die Dauer der Auslegung und Frist zur Stellungnahme wird 
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB auf zwei Wochen verkürzt.  

 
II. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen. Die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planänderung be-
rührt wird, sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB von der Auslegung zu benachrichtigen. 
 

III. Die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes ist ortsüblich im 
Amtsblatt der Stadt Lüdenscheid bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist darauf 
hinzuweisen, dass Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB nur zu den geänder-
ten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können. 

 
Das Bebauungsplangebiet im Bereich der Honseler Straße und des Reinerzer Rings ist nach-
folgend skizziert: 
 



 
 
 
 
Ziel der Planung 
 
Ziel der Planänderung ist die Umwidmung der bisherigen Gemeinbedarfsfläche der ehemali-
gen Kirche St. Medardus in ein Allgemeines Wohngebiet, um neue Entwicklungsperspektiven 
zu schaffen und dauerhaften Leerstand zu vermeiden, da eine erneute Kirchennutzung ausge-
schlossen ist. Das Grundstück bietet Potenzial für eine sinnvolle Nachnutzung, insbesondere 
für eine Tagespflegeeinrichtung in Verbindung mit seniorengerechtem Wohnen, die sich städ-
tebaulich gut in das vorhandene Wohnumfeld aus Ein- und Mehrfamilienhäusern einfügen 
würde. 
 
Der Bebauungsplan hat mit der Begründung und der Artenschutzprüfung Stufe 1 aufgrund des 
Beschlusses des Stadtplanungsausschusses vom 17.09.2025 in der Zeit vom 05.01.2026 bis 
einschließlich 05.02.2026 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die Unterlagen wur-
den im Internet veröffentlicht. Parallel dazu wurden nach § 4 Abs. 2 BauGB die Behörden und 
die Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 516 „Honsel-Süd“, 5. Änderung berührt wird, über die Offenlage informiert und um 
eine fachliche Stellungnahme gebeten. 

Während der Auslegungsfrist wurden aus der Öffentlichkeit sowie von den beteiligten Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Stellungnahmen abgegeben und Anregungen so-
wie Hinweise vorgebracht. Durch die im Rahmen der erfolgten Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange hervorgebrachten Äußerungen wurden Änderungen und 
Ergänzungen im Bebauungsplanentwurf erforderlich, so dass der Entwurf gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB erneut auszulegen ist. Die erneute Auslegung wird insbesondere erforderlich durch stör-
fallrechtliche und verkehrsrechtliche Belange. 

 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 516 „Honsel-Süd“, 5. Änderung wird 
als beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 
entsprechend. Daher wird von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4, von dem Umweltbericht 
nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 4, welche Arten umweltbezogener Infor-
mationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 



und § 10a Absatz 1 abgesehen. Des Weiteren wird gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 von der frühzeiti-
gen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 abgesehen. Es liegt 
eine Artenschutzprüfung Stufe 1 (ASP I) vor. Das beschleunigte Verfahren wird im vorliegen-
den Fall angewendet, da es sich hierbei um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt. 
Erfasst werden durch diese Vorschrift solche Planungen, die der Erhaltung, Erneuerung, Fort-
entwicklung, Nachverdichtung, Anpassung und dem Umbau vorhandener Ortsteile oder von 
Flächen innerhalb des Siedlungsbereiches dienen. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 516 „Honsel-Süd“, 5. Änderung einschließlich der Be-
gründung samt den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen lie-
gen in der Zeit  
 

vom 30. April 2026 bis einschließlich 15. Mai 2026 
 

täglich während folgender Zeiten Montag bis Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr, Freitag 8.00 - 
12.00 Uhr im Rathaus der Stadt Lüdenscheid, Fachdienst Bauleitplanung und Städtebau, Rat-
hausplatz 2, in den Glasvitrinen zwischen den Räumen 534 und 537, öffentlich aus. 
 
Alle auszulegenden Unterlagen und diese Bekanntmachung stehen unter den nachfolgenden 
Verlinkungen zur Verfügung: 
 
Bebauungsplan Nr. 516 „Honsel-Süd“, 5. Änderung 
https://www.o-sp.de/luedenscheid/plan?pid=86619 
 
 
 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich während der Auslegungsfrist über die 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren. Stellung-
nahmen zur Planung können vorgebracht werden und sollen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
elektronisch übermittelt werden, können aber bei Bedarf auch auf anderem Wege abgegeben 
werden. Ergänzend zur elektronischen Übermittlung bestehen folgende Möglichkeiten der 
Stellungnahme: 
- per E-Mail an stadtplanung@luedenscheid.de, 
- per Fax (02351/17-1714), 
- auf dem Postweg oder  
- beim Fachdienst Bauleitplanung und Städtebau mündlich zur Niederschrift, nach Termin- 
  vereinbarung. 
 
Die DIN-Normen können beim Verlag DIN Media GmbH, Am DIN-Platz, Burggrafenstraße 6, 
10787 Berlin, in gedruckter Form, auf elektronischem Datenträger oder per Download-Verfah-
ren von der Internetseite www.dinmedia.de bezogen werden. Ebenso können diese sowie 
FLL-Richtlinien und Regelwerke der FGSV (z.B. ZTV Asphalt-StB 07/13) im Fachdienst Bau-
leitplanung und Städtebau bei der Stadt Lüdenscheid, Rathausplatz 2, 5. Etage eingesehen 
werden. 
 
 
Hinweise 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB können Stellungnahmen zum Planentwurf wäh-
rend der Auslegungsfrist abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnah-
men, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgege-
ben worden sind, bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gem. § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Be-
deutung ist. Weiterhin wird gem. § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass Stel-
lungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können. 
 

https://www.o-sp.de/luedenscheid/plan?pid=86619
mailto:stadtplanung@luedenscheid.de


Bitte beachten Sie die beiliegende Information nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) bei Erhebung personenbezogener Daten. 
 
Die vorstehenden Beschlüsse zur erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanent-
wurfs Nr. 516 „Honsel-Süd“, 5. Änderung werden hiermit ortsüblich öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gem. § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Beschlüsse nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat den Beschluss des Stadtplanungsaus-

schusses vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Lüdenscheid, 17.04.2026 
 
Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de unter der Rubrik 
„Rathaus und Bürger / Aktuelles / Öffentliche Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 
 
Der Bebauungsplanentwurf kann mit seiner Begründung unter www.luedenscheid.de unter der 
Rubrik „Stadtentwicklung & Wirtschaft / Stadtplanung & Verkehr / Stadtplanung in Lüden-
scheid / Bauleitplanung / Öffentlichkeitsbeteiligungen“ vom 30.04.2026 bis einschließlich 
15.05.2026 eingesehen werden. 
 

  

http://www.luedenscheid.de/
http://www.luedenscheid.de/


Stadt Lüdenscheid - Der Bürgermeister - 
58507 Lüdenscheid, Rathausplatz 2, Telefon: 02351 17-0 
E-Mail: post@luedenscheid.de, www.luedenscheid.de 

 

Information 
 

 nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei Erhebung personenbezogener 
Daten bei der betroffenen Person 

 
 nach Artikel 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wenn die personenbezogenen 

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden 
 Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: Kaufvertrag von einem 

Notar 
 Öffentlich zugängliche Quelle:  ja   nein 
 
 

Dienstleistung: Verarbeitung von Daten im Rahmen von Bürgeranhö-
rung im Bauleitplanverfahren 

Verantwortliche/-r Herr Pohlmann 
Fachdienstleitung Bauleitplanung und Städtebau (61) 
Telefon: 02351 17-1285 
E-Mail: moritz.pohlmann@luedenscheid.de 

Vertreter/-in Herr Mielke 
Stellv. Fachdienstleitung Bauleitplanung und Städtebau (61) 
Telefon: 02351 17-1692 
E-Mail: rolf.mielke@luedenscheid.de 

Kontaktdaten  
Datenschutzbeauftragte/-r 

WS Datenschutz GmbH 
Dircksenstraße 51, 10178 Berlin, 
Tel. 030 / 887 207 883, datenschutz@luedenscheid.de 

Zweck/-e der Datenverarbei-
tung 

 Im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen 
wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung der jeweiligen Planungen gegeben. 

Wesentliche Rechtsgrund-
lage/-n 

 Einwilligung des Betroffenen - Art. 6 Abs. 1 a 

Nur bei Information nach Artikel 14 
DSGVO: 
Kategorien personenbezoge-
ner Daten, die verarbeitet 
werden 

 

Empfänger und Kategorien 
von Empfängern der Daten 

 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachdienstes  
Bauleitplanung und Städtebau 

Dauer der Speicherung und 
Aufbewahrungsfristen 

Keine Löschung, solange der Bebauungsplan nicht durch Ratsbe-
schluss gemäß § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch aufgehoben wurde. 

Rechte der betroffenen Per-
son 

Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die gesetzli-
chen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten 

 Recht auf Akteneinsicht nach den verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen 

 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 

 Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbei-
tung 

 Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen 
besonderer Umstände 

 Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei Daten-
schutzverstößen 

Zuständige Aufsichtsbehörde Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nord-
rhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon 0211 / 38424-0, Fax 0211 / 38424-10, 
Email: poststelle@ldi.nrw.de, Internet: www.ldi.nrw.de 

 

http://www.ldi.nrw.de/

